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Seit 30 Jahren leisten die vierzehn 
niedersächsischen Anlaufstellen für 
Straffällige wirksame kriminalpoli-
tisch-präventive Arbeit. Die Anlauf-
stellen sind anerkannte moderne 
Einrichtungen professioneller Sozi-
alarbeit, die hilft, Kosten zu vermei-
den und die Sicherheit der Bevöl-
kerung zu erhöhen. Grundlage der 
Arbeit ist ein Aufgabenkatalog, der 
mit dem Niedersächsischen Justiz-
ministerium abgestimmt ist:

Die Anlaufstellen bieten straf-
fällig gewordenen Menschen 
und deren Familienangehörigen 
vielfältige Existenz sichernde 
Angebote.
Durch die Arbeit der Anlauf-
stellen verbessert sich für viele 
Betroffene ihrer Lebenssitua-
tion nachhaltig, diese erhalten 
die Chance, sich wieder in die 
Gemeinschaft zu integrieren.
Die Anlaufstellen leisten einen 
wichtigen Beitrag für die so-
ziale Versorgung straffällig ge-
wordener Menschen und ihren 
Familienangehörigen.
Die Anlaufstellen sind ein be-
deutender Bestandteil präven-
tiver Arbeit.

Prinzipien der Arbeit der Anlaufstel-
len sind u. a. die Unabhängigkeit von 
der Justiz und deren strafrechtlichen 
Interventionen sowie die Freiwillig-
keit als Grundlage aller Handlungs-
vollzüge. Gerade über das Prinzip 
der Freiwilligkeit werden von den 
Anlaufstellen viele straffällig gewor-
denen Menschen erreicht, die nach 
ihrer Haftentlassung auf Endstra-
fe keinen Mitarbeiter der ambu-
lanten sozialen Dienste der Justiz 
als Bewährungshelfer zugeordnet 
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bekommen. Dieser Personenkreis 
wird oftmals unvorbereitet auf das 
Leben in Freiheit aus den nieder-
sächsischen Vollzugsanstalten ent-
lassen. Die Rückfallgefahr ist bei 
diesen Haftentlassenen besonders 
groß. Die Anzahl der sogenannten  
„Endverbüßer“ unter den Haftent-
lassenen nimmt zu und damit auch 
unbestritten die Bedeutung der 
Arbeit der Anlaufstellen. Eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für ei-
ne effektive Straffälligen- und Ent-
lassenenhilfe ist, dass sie so früh wie 
möglich beginnt. Eine ausschließ-
liche „Betreuung“ innerhalb des 
Strafvollzuges nützt wenig, wenn sie 
zum Zeitpunkt der größten Rück-
fallgefährdung endet, das heißt, am 
Tag der Haftentlassung. Hier ver-
stehen die Anlaufstellen ihre Ange-
bote als durchgehende Hilfen, die 
im Strafvollzug beginnen und sich in 
der Freiheit fortsetzen. Gerade an 
dieser Schnittstelle wird deutlich, 
wie wichtig und effektiv die Arbeit 
der niedersächsischen Anlaufstel-
len ist. Durch entsprechende An-
gebote wie zum Beispiel Hilfen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes 
und Übergangswohnmöglichkeiten 
werden mit den Hilfesuchenden 
Lebensbedingungen geschaffen, die 
vielfach Voraussetzung dafür sind, 
dass eine erneute Straffälligkeit und 
Inhaftierung vermieden wird. An-
laufstellenarbeit verhindert Haft, 
reduziert die Rückfallgefährdung 
und leistet dadurch einen bedeu-
tenden Beitrag zur Sicherheit der 
Gemeinschaft. 

In dem von der Landesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege in Niedersachsen her-

ausgegebenen „Grundsatzpapier 
zur Kooperation der niedersäch-
sischen Anlaufstellen für Straffällige 
mit den sozialen Diensten der Jus-
tiz im Rahmen des Entlassungsma-
nagements“ darauf verwiesen, das 
es das gemeinsame Ziel von Justiz-
vollzug und Straffälligenhilfe ist, den 
Straftäter schon ab dem ersten Tag 
der Inhaftierung auf die Zeit nach 
der Inhaftierung vorzubereiten, da-
mit er künftig ein Leben in sozialer 
Verantwortung ohne Straftaten 
führen kann ( § 5 NJVollzG). Bisher 
ist jedoch die Haftentlassung selbst 
inhaltlich nicht befriedigend und 
verbindlich geregelt. Die Qualität 
der Entlassungsvorbereitung ist an 
den verschiedenen Standorten in 
Niedersachsen sehr unterschied-
lich. Noch gibt es kein einheitliches 
Konzept der Entlassungsvorberei-
tung und die realen Bedingungen 
des Vollzuges stehen den Erforder-
nissen einer zielgerichteten Arbeit 
der Straffälligenhilfe  nicht selten 
entgegen. In § 174 des am 01. Ja-
nuar 2008 in Kraft getretenen Nie-
dersächsischen Justizvollzugsge-
setzes wird auf die Notwendigkeit 
der Zusammenarbeit u. a. mit den 
Institutionen der Straffälligenhilfe 
verwiesen. Dies wird jedoch bisher 
inhaltlich nicht weiter ausgeführt. 
In diesem Zusammenhang begrüßt 
der Paritätische Niedersachsen die 
im Rahmen der Reform der ambu-
lanten sozialen Dienste der Justiz 
(JustuS) getroffene Entscheidung, 
durch ein landeseinheitliches Kon-
zept eine klare Struktur für die 
Kooperation zwischen dem ambu-
lanten Sozialdienst, dem Justizvoll-
zug und der freien Straffälligenhilfe 
zu schaffen und so eine möglichst 
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durchgehende Betreuung zu rea-
lisieren. Dies wird aber nur um-
gesetzt werden können, wenn die 
Arbeitsabläufe und der Informati-
onsfluss an der Schnittstelle Justiz-
vollzug, ambulanter sozialer Dienst 
und freie Straffälligenhilfe we-
sentlich verbessert wird. Mit dem 
„Grundsatzpapier zur Kooperation 
der niedersächsischen Anlaufstel-
len für Straffällige mit den sozialen 
Diensten der Justiz“ hat sich die 
freie Straffälligenhilfe positioniert 
und ihre Bereitschaft zur Mitwir-
kung an einer künftigen positiven 
Gestaltung eines Entlassungsma-
nagements in Niedersachsen er-
klärt. Die unverzichtbare Stärke 
und Qualität des flächendeckenden 
Hilfesystems der Anlaufstellen ist 
ihre jeweilige Vernetzung und Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen 
und Fachdiensten vor Ort. Die Mit-
arbeiter der Anlaufstellen arbei-
ten eng mit Therapieeinrichtungen, 
Schuldnerberatungsstellen, Ar-
beitsprojekten, Selbsthilfegruppen, 
Drogenberatungsstellen, Betreu-
ungsinstitutionen etc. zusammen. 
Entsprechend des individuellen 
Hilfebedarfs ist es so möglich, im 
Rahmen der Haftentlassungsvorbe-
reitung geeignete qualifizierte An-
gebote zu vermitteln. 

Die Anforderungen an die Arbeit 
der Anlaufstellen, insbesondere im 
Bereich der Maßnahmen zur Hilfe 
bei der Haftentlassung, sind durch 
die derzeitigen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und neuen 
kriminalpolitischen Entwicklungen 
deutlich gestiegen. Die Anlaufstellen 
werden in Zukunft ein noch bedeu-
tenderer und größerer Baustein im 
Gesamthilfeangebot zur Integration 
von straffällig gewordenen und aus 
der Haft entlassenen Menschen in 
Niedersachsen sein. Dieser Aussage 

stimmte auch Niedersachsens Justiz-
minister Bernd Busemann in einem 
Gespräch mit Vertretern des Paritä-
tischen im September dieses Jahres 
zu. Eine für die Zukunft ausgerich-
tete verlässliche partnerschaftliche 
Kooperation zwischen dem neu-
en ambulanten sozialen Dienst der 
Justiz, den Justizvollzugsanstalten 
und den Anlaufstellen als Einrich-
tungen der Freien Wohlfahrtspflege 
setzt aber unabdingbar eine finan-
zielle und personelle Stärkung der 
Anlaufstellen voraus. Ein jährlicher 
Personalkostenzuschuss des Landes 
Niedersachsen von bisher weniger 
als 50 Prozent der Kosten der Trä-
ger der Einrichtungen reicht nicht, 
das flächendeckende Netz der An-
laufstellen in Niedersachsen zu si-
chern. Alle Träger der vierzehn nie-
dersächsischen Anlaufstellen haben 
immer größere Schwierigkeiten, die 
erforderlichen Eigenmittel zur Wei-
terführung ihrer Einrichtungen auf-
zubringen. Personalreduzierung und 
mittelfristige Schließungen einzel-
ner Einrichtungen sind unter den 
derzeitigen finanziellen Rahmen-
bedingungen nicht auszuschließen. 
Der Paritätische Niedersachsen er-
wartet von der Landespolitik, dass 
die erforderlichen Maßnahmen zur 
Stabilisierung dieses überaus erfolg-
reichen flächendeckenden Hilfesys-

tems durch eine kurzfristige Erhö-
hung des Personalkostenanteil des 
Landes Niedersachsen im Haushalt 
2009 getroffen werden. Mittelfristig 
müsste sich das Land Niedersach-
sen nach Auffassung des Paritä-
tischen mit mindestens 85 Prozent 
an den Personalkosten beteiligen. 
Die Anlaufstellen im Bereich der 
neuen Justizvollzugsanstalten Sehn-
de und Rosdorf bedürfen einer An-
hebung des Stellenschlüssels. Inno-
vative Projekte der Anlaufstellen 
wie „Geldverwaltung statt Vollstre-
ckung von Ersatzfreiheitsstrafen“ 
müssen landesweit flächendeckend 
umgesetzt und entsprechend seriös 
gefördert werden.

Nur unter den genannten Voraus-
setzungen werden diese Einrich-
tungen der Freien Straffälligenhilfe 
ein starker Baustein im Gesamtsys-
tem der resozialisierenden Arbeit 
mit Straftätern und verlässlicher 
Partner der Justiz in Niedersachsen 
sein und dazu beitragen, dass auch 
die Straftäter erreicht werden für 
die die ambulanten sozialen Diens-
te der Justiz keinen Auftrag haben.

Marian Goiny,
Sprecher des Arbeitskreises Straffälligen-
hilfe des Paritätischen Niedersachsen
   

Anlaufstellenarbeit in Niedersachsen

umfasst fast 4.000 Rat suchende Personen;
beinhaltet 43.874 Gespräche bzw. Kontakte in 2007;
leistet 609 Besuchstage mit 2.253 Besuchskontakten in Justizvoll-
zugsanstalten;
ist ein wichtiger Beitrag zur Haftvermeidung;
bedeutet weniger Straftaten, mehr Sicherheit;
ist ein „starkes Stück“ sozialer Arbeit.

Informationen im Internet: www.die-anlaufstellen.de                      
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